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Bericht und Antrag Grosser Gemeinderat 
3. Sitzung vom 03.06.2021 
 
 

 
1.391 Interpellationen / Einfache Anfragen / Postulate / Motionen 

 

LNR 1877 
 

Motion Matthias Hügli; CVP-EVP/GFL/SP, Tempo 30-Zonen in den 
Quartieren, Begegnungszonen und Gefahrenstellen; Abschrei-
bung 

 

TNR 12 

 
 
Zuständig für das Geschäft: Cesar Lopez, Departementsvorsteher Tiefbau 
Ansprechpartner Verwaltung: Patrick Trummer, Abteilungsleiter Bau 
 
Bericht 

An der GGR-Sitzung vom 25. Oktober 2001 wurde die Motion Hügli, CVP-EVP/GFL/SP, Tempo 30-Zonen in 
den Quartieren, Begegnungszonen und Gefahrenstellen, erheblich erklärt. 
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Antwort des Gemeinderates: 
 
Die Federführung für die weitere Bearbeitung der Motion wurde im Jahr 2021 durch das Departement Tiefbau 
übernommen. Bis zu diesem Zeitpunkt war hierfür das Departement Öffentliche Sicherheit zuständig.  
 
Von den elf im Richtplan vorgesehenen Tempo-30-Zonen wurden bis heute neun umgesetzt. Die Einführung 
von Tempo 30 in den restlichen zwei Zonen "Ursprung" und "Hüslimoos" ist nach der aktuellen Legislaturpla-
nung 2021-2024 für das Jahr 2021 vorgesehen. Für die Zone "Ursprung" wurde vom 09.11.2020 bis am 
04.12.2020 das öffentliche Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Was die Zone "Hüslimoos" betrifft, erweist sich 
das Verfahren etwas komplexer, da die Umsetzung zum Teil auch Privatstrassen betrifft. In diesem Zusammen-
hang ist auch darauf hinzuweisen, dass der Gemeinderat bisher stets bestrebt war, aus Kosten- und Synergie-
gründen die Umsetzung von Tempo-30-Zonen nach Möglichkeit mit Strassensanierungsprojekten zusammen-
zulegen.  
 
Im Rahmen des Räumlichen Entwicklungskonzepts der Gemeinde, welches der aktuellen Ortsplanungsrevision 
vorausging, wurde folgendes Ziel definiert: «Um eine hohe Siedlungs- und Verkehrsqualität zu erreichen, ist in 
den Wohnquartieren das Koexistenzprinzip für alle Verkehrsteilnehmenden anzustreben. Dies kann unter ande-
rem durch Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen erreicht werden». Im Massnahmenblatt M4 des anstehen-
den Verkehrsrichtplans wurde dies wie folgt aufgenommen: «Das bestehende kommunale Konzept über die 
Tempo-30-Zonen (T30) in der Gemeinde ist umzusetzen. Auf Anregung der Bevölkerung, kann zusammen mit 
der Gemeinde an geeigneten Lagen die Einführung von Tempo-20-Zonen (T20) geprüft werden.». Die Ge-
meinde Münchenbuchsee erarbeitet hierfür vorgängig ein Konzept, welches den Umsetzungsprozess von Be-
gegnungszonen aufzeigt und definiert die Anforderungen (z.B. verkehrsarme Strasse, Perimeter, breit abge-
stützte Zustimmung der Anwohnerinnen und Anwohner im betreffenden Quartier). Dieses Konzept wird erarbei-
tet, sobald die Richtpläne behördenverbindlich vom AGR genehmigt und somit rechtskräftig sind (bis 2024). 
Was die weiteren in den verschiedenen Teilrichtplänen erwähnten Gefahrenstellen betrifft, so hat der Gemein-
derat auch diese u.a. im Massnahmenblatt M5 des anstehenden Verkehrsrichtplanes als laufende Aufgabe auf-
genommen und die Ziele wie folgt definiert: «Neueste Forschungsergebnisse und Trends in der Mobilität erfor-
dern eine laufende Überprüfung der technischen Anforderungen an eine sichere Verkehrsinfrastruktur. Das 
Strassennetz von Münchenbuchsee soll den aktuellen technischen Anforderungen und Vorgaben für eine hohe 
Verkehrssicherheit entsprechen und gleichermassen die verschiedenen Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmen-
den berücksichtigen». Zusammen mit der Polizei führt die Gemeinde Münchenbuchsee im Weiteren bereits seit 
geraumer Zeit nach Bedarf Begehungen vor Ort durch, in welchen sie die Sicherheitsdefizite und den weiteren 
Handlungsbedarf beurteilt.  
 
Der Vorstoss ist offensichtlich undurchführbar, überholt, respektive hinfällig. Die Motion verlangt die Planung 
und Umsetzung der Tempo-30-Zonen gemäss Verkehrsrichtplan bis spätestens im Herbst 2004, sowie die Um-
gestaltung von mindestens einer Strasse in eine Begegnungszone bis spätestens im Frühjahr 2003 und die an-
schliessende Auswertung und Berichterstattung an den Grossen Gemeinderat sowie die Orientierung über die 
weiteren beabsichtigten Schritte in diesem Zusammenhang bis ebenfalls im Herbst 2004. Weiter sind die mar-
kierten Gefahrenstellen in den verschiedenen Teilrichtplänen zu entschärfen und die Massnahmen bis spätes-
tens im Herbst 2004 umzusetzen.  
 
Die in der Motion genannten Fristen sind längstens abgelaufen, wobei bereits im Zeitpunkt der Einreichung ab-
sehbar war, dass die gestellten Forderungen aufgrund der Verfahrensdauer und der Komplexität der Projekte 
(konkrete Rahmenbedingungen, Mitwirkungsverfahren, Einspracheverfahren, Bewilligungsverfahren, Auswir-
kungen auf Private, etc.) in dieser Zeitspanne realistischerweise nicht umsetzbar sein würden. Der Vorstoss ist 
heute in dieser Form jedenfalls nicht, beziehungsweise nicht mehr durchführbar - wie bereits erwähnt sind die 
Fristen allesamt bereits abgelaufen und können nicht mehr eingehalten werden - und demzufolge auch in An-
wendung von Art. 32 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates formell abzuschreiben. Den 
Mitgliedern des Grossen Gemeinderats bleibt es selbstverständlich unbenommen, namentlich im Hinblick auf 
die Einführung von Begegnungszonen oder in Zusammenhang mit der Entschärfung von Gefahrenstellen neue, 
wenn möglich örtlich konkret definierte Vorstösse einzubringen. Hierbei wird allerdings noch einmal darauf hin-
gewiesen, dass sich der aktuelle Verkehrsrichtplan und die Teilrichtplanungen in Überarbeitung befinden. Die 
beiden letzten Tempo-30-Zonen "Ursprung" und "Hüslimoos" dürften - wie bereits erwähnt - im Jahr 2021 um-
gesetzt werden.  
 
 
Finanzielles 

Dieses Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 
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Finanzkommission 

Nach Art. 58 der kantonalen Gemeindeverordnung ist das beschlussfassende Organ vorgängig über die Kos-
ten, die Folgekosten, die Finanzierung und die Auswirkungen auf das Finanzhaushaltgleichgewicht zu orientie-
ren.  
-- 
 
 
Weitere Kommissionen 

Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Emp-
fehlung ab: 
-- 
 
 
Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf folgende rechtliche Grundlagen unterbreitet: 
 

 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage   

Zuständigkeit GGR OgR Art. 30 

Finanzkompetenz   

Verfahren Geschäftsordnung des Grossen Gemeindera-
tes 

Art. 32 
Abs. 2 

 
 
Antrag 

1. Die Motion wird abgeschrieben. 

 
 
Eintretensdebatte 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Eintreten 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Detailberatung 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
Der Grosse Gemeinderat fasst folgenden 
 
Beschluss 

1. Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 

 
 
Eröffnung 

1. Präsidialabteilung, Sekretariat GGR (zum Vollzug: Nachführen Register «Parlament») 

2. Ressort Tiefbau (zum Vollzug) 
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Beilagen 

-- 

 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab 12. Juli 2021, in Kraft. 
 
 
 
 


